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  1. Zweck 

Regelung mehrerer  
Aspekte 

 Der Private Gestaltungsplan "Seehallen Horgen" bezweckt im 
Sinne von Ziffer 6.6 der Bauordnung: 

• die baurechtlichen Voraussetzungen für die Umnutzung 
des bestehenden Gebäudekomplexes auf dem Grund-
stück Kat. Nr. 11428 zu schaffen; 

• den Zentrumsbereich von Horgen mit einem vielfältigen 
Angebot zu ergänzen; 

• das denkmalpflegerisch wertvolle Gebäude Assek. Nr. 761 
zu erhalten.  

   

  2. Allgemeines 

Plan und Bestimmungen   Der Gestaltungsplan besteht aus dem Plan 1:500 sowie den 
Bestimmungen. 

   
Geltungsbereich  Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans ist im zugehörigen 

Plan 1:500 festgehalten.  

   
Ergänzendes Recht  

1 Wo der Gestaltungsplan nichts anderes regelt, gelten die 
Bestimmungen der zum Zeitpunkt der Festsetzung des Ge-
staltungsplans gültigen Bau- und Zonenordnung der Gemein-
de Horgen sowie des Planungs- und Baugesetzes mit den da-
zugehörenden Verordnungen. 
2 Für den Gestaltungsplan gelten die Baubegriffe und Definiti-
onen sowie die Mess- und Berechnungsweisen gemäss dem 
Planungs- und Baugesetz (PBG) und den dazugehörenden 
Verordnungen in den jeweiligen Fassungen bis 28. Februar 
217.  

   
  3. Zahl, Lage und äussere Abmessungen 

der Bauten 

Baubereiche  1 Hauptgebäude sind nur innerhalb der bezeichneten Baube-
reiche zulässig. 
2 Die bestehenden Gebäude in den Baubereichen A1 und A3 
besitzen Bestandesgarantie und dürfen im Sinne von § 357 
PBG umgebaut und umgenutzt werden. Für die energetische 
Modernisierung und gestalterische Aufwertung der Fassaden 
und Flachdächer dürfen die bestehenden Gebäude in ihren 
äusseren Abmessungen allseitig um maximal 0.35 m vergrös-
sert werden. 
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  3 Der bestehende, im Plan besonders bezeichnete Gebäude-
teil Assek. Nr. 761 im Baubereich A2 ist ein Schutzobjekt. Das 
Gebäude darf umgebaut und umgenutzt werden. Die näheren 
Anordnungen sind im Schutzvertrag geregelt. Diese gehen 
den Bestimmungen des Gestaltungsplans vor. 
4 Auf dem bestehenden Gebäude im Baubereich A3 darf ein 
seitlich offener Witterungsschutz erstellt werden. 
5 Einzelne technische Dachaufbauten wie Kamine, Entlüf-
tungsrohe, Nottreppen, Reinigungsanlagen, Solaranlagen, 
Liftüberfahrten etc. sind zulässig. Lüftungszentralen und Lüf-
tungsaggregate dürfen nicht auf dem Dach erstellt werden. 

   
Unterirdische Gebäude  
und besondere Gebäude 

 Ausserhalb der Baubereiche sind unterirdische Gebäude und 
einzelne besonderen Gebäuden zulässig.  

   
  4. Nutzweise 

Erweiterte Nutzweisen  Zusätzlich zu den in der Industriezone erlaubten Gewerbe-, 
Handels- und Dienstleistungsbetrieben sind auf max. 50 % der 
Gesamtnutzfläche Nutzungen gemäss Ziffer 6.6.4 BZO gestat-
tet. Davon ausgenommen sind Wohnen und Hotels.  

   
Dachfläche  Die Dachfläche auf dem Baubereich A2 darf nicht als Terrasse 

genutzt werden. 

   
  5. Gestaltung  

Anforderungen  1 Bauliche Veränderungen am äusseren Erscheinungsbild der 
Gebäude sind so zu gestalten, dass eine gute Gesamtwirkung 
erzielt wird. Auf das denkmalpflegerisch geschützte Gebäude 
Assek Nr. 761 ist besonders Rücksicht zu nehmen. 
2 Die im Plan bezeichneten Umgebungsbereiche sind zu be-
grünen. Für die Begrünung sind einheimische Pflanzen zu 
verwenden. 
3 Ersatzneubauten im Baubereich A1 haben die gestalteri-
schen Anforderungen von § 71 PBG zu erfüllen.  

   
Hochstammbäume  Längs der Seestrasse sind gemäss schematischem Planein-

trag Hochstammbäume zu pflanzen, unter der Schere zu hal-
ten und bei Abgang zu ersetzen. Es sind einheimische, stand-
ortgerechte Pflanzen zu verwenden. 
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  6. Erschliessung  

Erschliessungsbereich  Innerhalb des bezeichneten Erschliessungsbereichs ist die 
Parkierung und die Anlieferung zu organisieren.  

   
Zu-/Wegfahrt  1 Es sind höchstens drei Anschlüsse an die Seestrasse und 

ein Anschluss an die Bahnhofstrasse zulässig. Die Zu- und 
Wegfahrten haben an den bezeichneten Stellen zu erfolgen. 
2 Über den Anschluss West sind die oberirdischen Parkplätze 
zu erschliessen. Der Anschluss "Süd" dient lediglich dem An-
lieferungsverkehr, was entsprechend zu signalisieren ist. Zu- 
und Wegfahrten sind auch über die bestehende Rampe beim 
Anschluss Ost und über die Bahnhofstrasse beim Anschluss 
Nord zulässig. 

 
Parkierung  1 Oberirdische Parkplätze dürfen nur im Erschliessungsbe-

reich West erstellt werden. 
2 Für Pflichtparkplätze ausserhalb des Gestaltungsplangebiets 
sind die erforderlichen Nutzungsrechte im Grundbuch zu si-
chern. 

   
  7. Lärmschutz 

Empfindlichkeitsstufe  Es gelten die Immissionsgrenzwerte der ES III. 

   
  8. Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten  Der private Gestaltungsplan "Seehallen Horgen" wird mit 
Rechtskraft der kantonalen Genehmigung verbindlich. Der  
Gemeinderat publiziert das Datum der Inkraftsetzung gemäss 
§ 6 PBG.  
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  1 Ausgangslage 
Anlass  Das ehemaligen Fabrikareal der Firma Grob Textil AG liegt an 

zentraler Lage in Horgen zwischen der Seestrasse und den 
Bahngleisen. Das Gelände wurde bis 2008 als Textilmaschi-
nenfabrik genutzt. Seither stand ein Grossteil der bestehenden 
Gebäude leer. Die Mobimo AG als Eigentümerin des Areals will 
den Gebäudekomplex mit vielfältigen Nutzungen beleben. Ge-
plant sind Gewerbe- und Lagerflächen, Büroräume, Gastro- und 
Shoppingangebote sowie Einrichtungen für Familien, Kinder, 
Kultur, Sport und Gesundheit.  

Für die Transformation des Gebäudes in ein Gewerbe-, Han-
dels- und Dienstleistungszentrum sind Anpassungen im und am 
Gebäude erforderlich. Hierfür wurde bereits eine Baubewilli-
gung durch die Gemeinde erteilt. 

   
Orthofoto heutige Situation  

 
   
Impressionen der 
bestehenden Gebäude 
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Nutzweise gemäss 
Bau- und Zonenordnung 

 Das Grundstücke der ehemaligen Textilfabrik liegt in der Indus-
triezone I6. In dieser Zone sind neben Gewerbe- und Industrie-
betrieben auch Handels- und Dienstleistungsbetriebe zulässig.  

Überdies befindet sich das Areal im Perimeter, wo gestützt auf 
die Sonderbauvorschriften (Ziff. 6.6.4 BZO) mit einem privaten 
Gestaltungsplan weitere Nutzungen zugelassen werden kön-
nen. 

   
Ziel des privaten 
Gestaltungsplans 

 Der Grossteil der vorgesehenen Nutzungen ist in der Industrie-
zone I6 zonenkonform. Einige Angebote für Familien (z.B. Kin-
derbetreuungsstätte), Schulung und Kultur sind nur gestützt auf 
die geltenden Sonderbauvorschriften zulässig. 

Um eine grössere Flexibilität für das zukunftsgerichtete Nut-
zungskonzept zu erhalten, sollen neben den zonenkonformen 
Nutzungen auch die Nutzungen gemäss den geltenden Son-
derbauvorschriften ermöglicht werden. Dazu zählen Räume, die 
für Kongresse, Schulung, Kinderbetreuung, Ausbildung und für 
kulturelle Angebote genutzt werden können. Weiterhin nicht 
zulässig sind Wohnungen und Hotels, die gemäss den gelten-
den Sonderbauvorschriften ebenfalls ermöglicht werden könn-
ten.  

Mit dem privaten Gestaltungsplan "Seehallen Horgen" wird die 
planungs- und baurechtliche Grundvoraussetzung für das be-
absichtigte innovative Nutzungskonzept geschaffen. 

Da der vorliegende Gestaltungsplan nicht von der Grundord-
nung abweicht bzw. den Spielraum der Sonderbauvorschriften 
einhält, kann der Gestaltungsplan in der Kompetenz des Ge-
meinderates beschlossen werden. 

   
Fokusthemen  Die bestehenden Gebäude werden zurzeit umgebaut und er-

neuert.  

Der private Gestaltungsplan beschränkt sich daher im Wesent-
lichen auf Regelungen zur Nutzweise des Gebäudes und Er-
schliessung des Areals. 
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  2 Rahmenbedingungen 

  2.1 Richtplanung 

Kantonaler Richtplan  

 

Das Areal ist hervorragend er-
schlossen. Es grenzt an die 
Seestrasse (HVS) und den 
Bahnhof Horgen. Der kantona-
le Verkehrsplan bezeichnet 
keine Massnahmen im Bereich 
des GP-Perimeters. 

    
Regionaler Richtplan  
Siedlung und Landschaft 

 

 

Der Richtplan der Zürcher Pla-
nungsgruppe Zimmerberg be-
zeichnet das Areal als Zent-
rumsgebiet mit hoher baulicher 
Dichte. 

    
Kommunaler Verkehrsplan 
Teilplan Fusswegnetz 

 

 

Im Verkehrsplan ist eine ge-
plante Verbindung von der Al-
ten Landstrasse über das 
Grob-Areal zum Bahnhof ein-
gezeichnet. 

Die übrigen geplanten Verbin-
dungen sind für die Gestal-
tungsplanung nicht relevant, 
bzw. wurden bereits realisiert. 

    
Kommunaler Verkehrsplan 
Teilplan öffentlicher Verkehr 

 

 

Die im Richtplan bezeichnete 
Bushaltestelle beim Kopfbau 
wurde bereits im Herbst 2010 
in Betrieb genommen.  

 

    
Kommunaler Verkehrsplan 
Teilplan Strassen und  
öffentliche Parkierung 

 

 

Im Teilplan Strassen und öf-
fentliche Parkierung ist west-
lich des Bahnhofs die beste-
hende Parkierungsanlage be-
zeichnet. Ansonsten sind keine 
besonderen Massnahmen im 
Bereich des Perimeters vor-
gesehen. 
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  2.2. Inventare 

ISOS  

 

Das Areal liegt in der Umge-
bungszone XIV. Für diese gilt 
das Erhaltungsziel B und somit 
das Erhalten der Eigenschaf-
ten, die für diese Ortsbildteile 
wesentlich sind. Das ISOS legt 
für das Gebäude keine Erhal-
tungsziele fest.  

    
Schutzobjekt  

 

Der Kopfbau des Fabrikgebäu-
des wurde mit Dienstbarkeits-
vertrag vom 3.9.2012 unter 
Schutz gestellt. 

    
  2.3 Nutzungsplanung 

Zonenplan  

 

Das ehemalige Grob-Areal ist 
der Industriezone I6 und der 
Zentrumszone Zc zugeteilt und 
liegt im Geltungsbereich der 
Sonderbauvorschriften (gilt für 
I6).  

 
Zonengrenze 
(Auszug ÖREB) 
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  2.4 Umwelt und weitere Randbedingungen 

Belastete Standorte  

 

Im Bereich des Kopfbaus wur-
den Bodenbelastungen nach-
gewiesen. Der Standort ist we-
der überwachungs- noch sa-
nierungsbedürftig. Entspre-
chende Massnahmen wurden 
bereits umgesetzt. 

    
Fliessgewässer, 
Grundwasser 

 

 

Das Areal befindet sich im 
Grundwasserschutzbereich Ao. 
Der Rubschbach durchquert 
als eingedoltes Gewässer das 
Areal auf der Höhe der alten 
Landstrasse. Das Revitalisie-
rungspotenzial ist gering. 

    
Lärm  

 

Emissionspegel Seestrasse: 
Tag Lret  79.9 dB(A) 
Nacht Lren  69.5 dB(A) 

Emissionspegel Bahn: 
Tag Lret  76.4 dB(A) 
Nacht Lren  72.7 dB(A) 

    
Naturgefahren  

 

Gemäss der aktuellen Naturge-
fahrenkarte liegt keine Hoch-
wassergefährdung vor. 

    
Energie  

 

Gemäss kommunalem Ener-
gieplan befindet sich das Grob-
Areal im Gasversorgungsge-
biet. Die angrenzende Wohn-
überbauung nutzt ARA-Ab-
wärme. Für Erdwärmesonden 
sind die entsprechenden Auf-
lagen zu beachten. 
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Hinweis zum Rubschbach  Der Rubschbach durchquert als eingedoltes Gewässer das 
Areal. Eine Bachöffnung ist aufgrund der angrenzenden Bahn-
anlage, der Seestrasse und des bestehenden Rampenbau-
werks auf dem Areal eher unwahrscheinlich. Bis der Gewässer-
raum definitiv festgelegt ist, gelten die Übergangsbestimmun-
gen der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung. 

Der um das bestehende Gebäude definierte Baubereich A1 hält 
den Uferstreifen gemäss Übergangsbestimmungen ein. Die 
bestehenden Anlagen (Abwasserpumpwerk Assek. Nr. 1688, 
Zufahrtsrampe) besitzen Bestandesgarantie.  

 
Schema Uferstreifen (orange Linie) und 
Gewässerraum (gelbe Linie) 

 

 
 
Chemie-Risikokataster 

 

 Gemäss Chemie-Risikokataster liegt das Areal im Gefahrenbe-
reich des Eisenbahnbetriebsgebiets Zürich-Ziegelbrücke der 
Schweizerischen Bundesbahn (SBB). Gemäss Art. 18m Abs. 1 
des Eisenbahngesetzes (ENG) darf ein Bauprojekt nur mit Zu-
stimmung der Bahnunternehmung bewilligt werden, wenn es an 
Bahngrundstücke beansprucht oder an solche angrenzt oder 
die Betriebssicherheit beeinträchtigen könnte. 
Mit Schreiben vom 18. Juli 2016 hat die SBB AG dem Bauvor-
haben zum Umbau und Sanierung des Gewerbebaus mit Be-
dingungen und Auflagen zugestimmt. 

 
Hinweis zur NISV  Das Areal befindet sich parallel und in unmittelbarer Nähe zur 

SBB-Bahnstrecke Zürich-Sargans. Infolge des geringen hori-
zontalen Abstands von 10-15 Metern zwischen Fassade und 
aktiver Bahnanlage könnte das von der Bahnanlage ausgehen-
de niederfrequente Magnetfeld in einzelnen Gebäudeteilen des 
Grob-Areals die geltenden Anlagegrenzwerte überschreiten. 
Die Anlagegrenzwerte sind in der NIS-Verordnung (NIS-V) fest-
gelegt.  
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  Grundsätzlich müssen an sogenannten ‚Orten mit empfindlicher 
Nutzung‘ (OMEN), darunter fallen Wohn- und Schulräume so-
wie ständige Büro-Arbeitsplätze, die Anlagegrenzwerte der NIS-
V eingehalten werden. Im Fall von Bahnstrom (16.7 Hz) ist der 
Grenzwert auf 1µT (gemittelt über 24 Stunden) festgelegt. 

Um diesen Grenzwert einzuhalten, ist bei einer mittel bis stark 
befahrenen Doppelspurstrecke auf Fahrleitungshöhe ein mini-
maler horizontaler Abstand von ca. 20-30 Metern zwischen 
OMEN und Bahnstrom führenden Leitungen nötig. Im Fall des 
Grob-Areals unterschreiten Gebäudetrakt D und E diesen Ab-
stand, er liegt bei ca. 10 m (Trakt E) und ca. 15 m (Trakt D). Die 
Gebäudehülle wirkt für niederfrequente Magnetfelder nicht ab-
schirmend. 

In bestehenden Bauzonen oder bei deren Umzonung muss der 
Anlagegrenzwert nicht eingehalten werden; hier darf mit einem 
gewissen Sicherheitsabstand zur Leitung gebaut werden (Quel-
le Vollzugsschlüssel Umwelt, Mai 2017, AWEL, Kanton Zürich). 

Massgebender Grenzwert ist im vorliegenden Fall nicht der An-
lagegrenzwert sondern der weniger strenge Immissionsgrenz-
wert, der gemäss Angaben der SBB ausserhalb des Bahnge-
ländes überall eingehalten wird. 

Im Sinne der Vorsorge wird im Hinblick auf die konkrete Umnut-
zung der bestehenden Räume dennoch empfohlen, die Aus-
dehnung des NIS-Korridors in die Planung einzubeziehen und 
mit der Nutzungsverteilung entsprechend zu reagieren.  

   
Hinweis zur Bodenbelastung  Im Rahmen des aktuellen Umbaus der bestehenden Gebäude 

und dem Bau der Tiefgarage im Erschliessungsbereich West-
wurde die Altlastensituation untersucht. Für die Entsorgung des 
anfallenden Aushubmaterials erarbeitete die Firma jäckli geolo-
gie ein Konzept. Nach Abschluss aller altlastenrelevanten Ar-
beiten ist die fachgerechte Entsorgung von belastetem Material 
im Altlasten-Informations-System (ALIS) des AWEL zu erfas-
sen.  

Da die Altlastensituation bereits geklärt wurde, erübrigt sich 
eine Regelung im Gestaltungsplan. 
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  3 Erläuterungen von 
Bestimmungen und Plan  

  3.1 Zweckartikel 

Zweck des Gestaltungsplans  Mit dem Zweckartikel werden die Absichten und Zielsetzungen 
des Gestaltungsplans "Seehallen Horgen" dargelegt. 

Hauptzweck des Gestaltungsplans ist, die vielfältige Nutzung 
der bestehenden Gebäude zu ermöglichen. 

   
  3.2 Allgemeines 

Plan und Bestimmungen  Der Gestaltungsplan besteht aus dem Situationsplan 1:500 und 
den Bestimmungen, welche der Genehmigung durch die Baudi-
rektion unterliegen. Der vorliegende Bericht erlangt keine 
Rechtsverbindlichkeit; er erläutert die Absichten und begründet 
die Festlegungen des Gestaltungsplans. 

   
Geltungsbereich  Der Geltungsbereich des Gestaltungsplans, welcher im Situati-

onsplan dargestellt ist, umfasst das Grundstück Kat. Nr. 11428 
mit einer Fläche von 10'542 m2 sowie die Fläche der bestehen-
den Passerelle über die Seestrasse auf dem Grundstück Kat. 
Nrn. 11515. 

   
Hinweis zum Vermessungskataster  Der im Situationsplan dargestellte Vermessungskataster basiert 

auf der alten Landesvermessung (LV03). Nach der öffentlichen 
Mitwirkung wird der Situationsplan aktualisiert und auf die neue 
Landvermessung (LV95) überführt. 

   
Ergänzendes Recht  Am 1. März 2017 traten Gesetzesänderungen im PBG und in 

der ABV in Kraft, welche im Zusammenhang mit der Interkanto-
nalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe 
(IVHB) stehen. Die Gemeinden haben bis 28. Februar 2025 
Zeit, ihre Bau- und Zonenordnungen anzupassen. Die Gemein-
de Horgen hat ihre Bau- und Zonenordnung noch nicht ange-
passt. Solange die BZO nicht harmonisiert ist, gelten in Horgen 
bis auf Weiteres die Bestimmungen des PBG, der ABV und der 
BBV II in der Fassung bis zum 28. Februar 2017.  
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  Um den künftigen Vollzug zu erleichtern und die Rechtssicher-
heit innerhalb des Gestaltungsplanperimeters zu erhöhen, sol-
len künftige Bauvorhaben nach den heute geltenden Baubegrif-
fen, Definitionen, Mess- und Berechnungsweisen des Planungs- 
und Baugesetzes (PBG) bzw. der Allgemeinen Bauverordnung 
(ABV) in den jeweiligen Fassungen bis 28. Februar 2017 beur-
teilt werden. Der statische Verweis auf das heute geltende über-
geordnete Recht ist zweckmässig, da der Gestaltungsplan nach 
den heute geltenden Definitionen des PBG, der ABV und der 
BBV II aufgestellt wird. 

 
Hinweis zum Zonenplan  Das bestehende Gebäude befindet sich vollständig innerhalb 

der Industriezone I6. Der Bereich der Zentrumszone Zc wird in 
den Gestaltungsplanperimeter integriert. Der Gestaltungsplan 
sieht für diese Teilfläche jedoch keinen Baubereich vor. Der 
Arealteil dient teilweise jedoch der Erschliessung und steht da-
her in einem funktionalen Zusammenhang mit dem Hauptge-
bäude. Das bestehende Gebäude Assek Nr. 1688 (Abwasser-
pumpwerk) besitzt Bestandesgarantie.  

Ein Nutzungstransfer von der Zentrumszone Zc auf die Indus-
triezone I6 ist nicht zulässig. 

 
Energie  Bei wesentlichen Änderungen am Gebäude im Baubereich A1, 

sind die Vorschriften des kantonalen Energiegesetzes einzuhal-
ten. 

Sofern im Baubereich A1 / A3 ein Neubau realisiert wird, gilt für 
den jeweiligen Baubereich Ziffer 9.1.5 BZO (Minergie-Stan-
dard). 

   

  3.3 Zahl, Lage und äussere 
Abmessungen der Bauten 

Baubereiche 
Baubereich A1 und A3 

 Die Baubereiche A1 und A3 orientieren sich an den Grundmas-
sen der bestehenden Gebäude. Die Abgrenzungen der Baube-
reiche weisen einen Spielraum von 0.35 m zur Aussenkante der 
bestehenden Fassade auf, wie sie in der amtlichen Vermes-
sung festgelegt ist. Damit wird die energetische Sanierung der 
Gebäudehülle erleichtert, wenn die Fassade erneuert wird. Wird 
die Konstruktionsstärke der Fassade und des Dachs aufgrund 
der Wärmedämmung grösser als 0.35 m, zählt sie nur bis zu 
diesem Mass zur Baumasse (§ 12 ABV). 

Sofern in den Baubereichen A1 und A3 ein Neubau realisiert 
wird, gelten die Bestimmungen für die Industriezone I6. 
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Baubereich A2  Die Abmessung des Baubereichs A2 entspricht dem bestehen-
den Gebäude Assek Nr. 761. Das Gebäude wurde mit Dienst-
barkeitsvertrag vom 3. September 2012 unter Schutz gestellt. 
Sanierungen, Umbauten und Umnutzungen sind zulässig, so-
weit sie mit dem Schutzziel vereinbar sind. Die Beurteilung hat 
im Baubewilligungsverfahren zu erfolgen. 

   
Baubereich A3  Die Dachfläche des eingeschossigen Gebäudeteils Seestrasse 

93 (Baubereich A3) kann als gedeckte Aufenthaltsfläche ge-
nutzt werden. Hierfür kann ein Witterungsschutz erstellt werden, 
welcher jedoch seitlich nicht geschlossen sein darf. 

   
Dachaufbauten  Im Interesse des Aussichtsschutzes der höher gelegenen 

Grundstücke bergseitig der Seestrasse sollen auf den Dachflä-
chen im Baubereich A1 und A2 keine grossvolumigen Dachauf-
bauten realisiert werden. Zulässig sind hingegen technisch be-
dingte Aufbauten, wie sie in den Bestimmungen beispielhaft 
beschrieben sind. 

   
Unterirdische Gebäude 
und besondere Gebäude 

 Unterirdische Gebäude sowie besondere Gebäude gemäss 
§ 273 PBG sind auch ausserhalb der Baubereiche zulässig. 
Dazu zählt auch die Tiefgarage im Erschliessungsbereich West, 
die zurzeit realisiert wird.  

Gegenüber Drittgrundstücken sind die erforderlichen Abstände 
einzuhalten. 
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  3.4 Nutzweise 

Erweiterte Nutzweise  In der Industriezone I6 sind gemäss Ziffer 6.5 BZO Gewerbe- 
und Industrie- sowie Handels- und Dienstleistungsbetriebe zu-
lässig. Auf max. 50% der Gesamtnutzfläche (Definition siehe 
Ziffer 10.9 BZO) dürfen Nutzungen gemäss Ziffer 6.6.4 der BZO 
(Sonderbauvorschriften) realisiert werden. Davon ausgenom-
men sind Hotels und Wohnnutzungen. Zulässig sind: 

- Kongress- und Versammlungszentren 
- Schulen- und Ausbildungsstätten 
- Konzert- und Mehrzweckhallen 
Die nachfolgende Grafik zeigt das momentane Nutzungskon-
zept. Die Umnutzung der jeweiligen Flächen bedarf einer Bau-
bewilligung. 

   
Kinderbetreuungsangebot  Das momentane Nutzungskonzept sieht auch eine Kinderta-

gesstätte vor. Diese Nutzung ist unter dem Begriff Ausbildungs-
stätte zuzuordnen, wenn auch die Ausbildung auf relativ tiefem 
Niveau erfolgt. 

   
Illustrationen zum Nutzungskonzept: 
 
Ausstellung / Kultur / Werkstatt / Atelier / 
Büro / Ausbildung / Gastro / Café / Sport 
/ Gesundheit / Familie / Freizeit 
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Nutzungskonzept  

 
 

   
Gebäudeschnitt Seehallen  
(schematisch) 

 

 
   
Situationsplan mit Lage 
des Gebäudeschnitts 

 

 
   

Dachterrasse  Das Gebäude im Baubereich A2 ist ein Schutzobjekt. Daher 
darf die Dachfläche nicht als Terrasse genutzt werden. 
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  3.5 Gestaltung 

Anforderungen  Bei baulichen Veränderungen am geschützten Gebäude Assek 
Nr. 761 ist frühzeitig mit der zuständigen Denkmalpflege Kon-
takt aufzunehmen (siehe auch Baubewilligung vom 12. Dezem-
ber 2016). 

Gemäss den momentanen Projektabsichten wird das bestehen-
de Gebäude im Baubereich A1 / A3 in seiner äusseren Erschei-
nung erhalten. Es sind keine Neubauten geplant. Sofern dann-
zumal ein Neubau im Baubereich A1 realisiert werden soll, hat 
dieser gestützt auf Ziffer 6.6.6 der BZO die erhöhten gestalteri-
schen Anforderungen gemäss §71 PBG zu erfüllen. 

Bauliche Veränderungen an der Fassade des Gebäudes im 
Baubereich A1 / A3 sind grundsätzlich zulässig. Grössere Ein-
griffe (z.B. vollständiger Ersatz Fassadenmaterial, Änderung 
der Gliederung), welche zu einem anderen architektonischen 
Ausdruck führen, bedingen ein Fassadenkonzept, dass durch-
aus auch in Etappen umgesetzt werden kann. Kleine partielle 
Anpassungen und Ergänzungen, welche von untergeordneter 
Bedeutung sind, können auch ohne Gesamtkonzept umgesetzt 
werden.  

   
Freiräume 
 

 Aufgrund der bestehenden, sehr dichten Bebauung ist das Frei-
raumangebot auf dem Areal sehr knapp. Die bestehenden 
Grünflächen werden im Sinne der Baubewilligung vom 12. De-
zember 2016 aufgewertet. 

Der durch das Bahnareal und die Seestrasse gebildete spitz-
förmige Umgebungsbereich ist zu begrünen sowie mit einhei-
misch und standortgerechten Pflanzen zu gestalten. 

Ziffer 10.6.1 der BZO Horgen (Begrünungspflicht bei Gestal-
tungsplänen und Mehrfamilienhäusern) kommt nicht zum An-
satz, da keine Wohnnutzung realisiert wird. 

   
Hochstammbäume  Entlang der Seestrasse sind standortgerechte und einheimische 

Bäume zu pflanzen, wie dies im bewilligten Projekt vom 12. 
Dezember 2016 bereits vorgesehen ist. 

   
  3.6 Erschliessung 

Erschliessungsbereich  Im Situationsplan ist der Arealbereich bezeichnet, der primär 
der Erschliessung dient.  

   
Zu-/Wegfahrt  Die Erschliessung erfolgt unverändert primär ab der Seestrasse 

und untergeordnet ab der Bahnhofstrasse. Es bestehen folgen-
de Anschlüsse:  
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Anschluss West  Der Anschluss West erschliesst die ober- und unterirdische 
Parkierungsanlage beim Baubereich A2 mit insgesamt 91 Park-
plätzen sowie die Einstellhalle der angrenzenden Wohnüber-
bauung. 

Heutige Situation  

 
   
Anschlüsse Süd/Ost (Richtung Zürich)  Der Anschluss Süd und der Anschluss Ost (Richtung Zürich) ist 

als einspurige Erschliessungsschlaufe konzipiert und dient aus-
schliesslich dem Anlieferungsverkehr. Im Baubewilligungsver-
fahren wurde das Fahrregime für den Anlieferungsverkehr be-
reits festgelegt. 

   
Heutige Situation   

  
   
Anschluss Ost (Richtung Bahnhof)  Der Anschluss Ost (Richtung Bahnhof) erschliesst die Rampe, 

welche als Zufahrt zum bestehenden Hochparterre dient. Es 
handelt sich bei diesem Anschluss um eine Ein- und Ausfahrt 
auf die Seestrasse. 

 
Heutige Situation  
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Anschluss Nord  Der Anschluss Nord gewährleistet die Zufahrt über die Bahn-
hofstrasse respektive P+R-Anlage zum Gebäude. 

 
Heutige Situation   

 
   
Anlieferung  Die Anlieferung wird an den beiden im Gestaltungsplan darge-

stellten Standorten organisiert. 
   
Parkierungsanlagen  Für Beschäftigte, Kunden und Besucher stehen insgesamt 160 

Parkplätze zur Verfügung. Der Grossteil der Parkplätze für die 
Beschäftigten (72 PP) sind im Parkhaus Seehallen auf dem 
benachbarten Grundstück Kat. Nr. 11515 angeordnet. Für die 
Nutzung der Parkplätze sind die erforderlichen Nutzungsrechte 
im Grundbuch bereits eingetragen. Beim Erschliessungsbereich 
West sind 63 Aussenparkplätze für Kunden und Besucher so-
wie 25 zusätzliche Parkplätze für Beschäftigte und Kunden in 
der Tiefgarage reserviert. 

Zum bezeichneten Erschliessungsbereich im Gestaltungsplan 
gehört auch die bestehende Passerelle über die Seestrasse, 
welche die Seehallen Horgen mit dem Parkhaus Seehallen ver-
bindet. 

 
Parkierung  
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Parkplatzangebot  Das zu erstellende Parkplatzangebot (PP-Bedarf) ist gemäss 
Ziffer 10.5.1 der BZO Horgen nach der kantonalen Wegleitung 
zur Regelung des Parkplatzangebots in kommunalen Erlassen 
vom Oktober 1997 zu bestimmen. Der Parkplatzbedarf ist ge-
stützt auf die konkreten Nutzungen im jeweiligen Baubewilli-
gungsverfahren nachzuweisen. Der Reduktionsfaktor ist ge-
stützt auf den jeweils aktuellen ÖV-Güteklassenplan zu be-
stimmen. 

   
Auszug aktueller ÖV-Güteklassenplan 

 
 

 

 

   
  3.7 Lärmschutz 

Empfindlichkeitsstufe  Da es sich um ein erschlossenes Areal handelt, gelten die Im-
missionsgrenzwerte der Empfindlichkeitsstufe III (Tag 65 dB(A) 
/ Nacht 55 dB(A)). Bei Räumen in Betrieben gelten gemäss 
§ 42 LSV um 5 dB(A) höhere Immissionsgrenzwerte. 

Im Baubewilligungsverfahren ist der Nachweis zu erbringen, 
dass die Immissionsgrenzwerte bei den massgeblichen Emp-
fangspunkten eingehalten sind.  

   
  3.8 Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten  Der private Gestaltungsplan wird mit der Rechtskraft der kanto-
nalen Genehmigung verbindlich.  
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  4 Mitwirkungsverfahren 
  4.1 Ergebnis der öffentlichen Auflage 
  Offen 

   
  4.2 Kantonale Vorprüfung 
  Offen 
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  5 Fazit 
Gestaltungsplan ist 
zweckmässig 

 Mit dem Gestaltungsplan werden die Voraussetzungen für ein 
attraktives, zukunftsgerichtetes Dienstleistungs- und Handels-
zentrum geschaffen, das mit seinen vielfältigen Angeboten ei-
nen Beitrag zur Belebung und Stärkung des Zentrums von Hor-
gen leistet.  

Der Standort ist für diese Nutzungen bestens geeignet und her-
vorragend durch den öffentlichen Verkehr erschlossen. 

Der Gestaltungsplan hält die Bestimmungen der BZO ein-
schliesslich der Sonderbauvorschriften für die Industriezone I6 
ein und erfordert neben der kantonalen Genehmigung die Zu-
stimmung des Gemeinderats. 
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